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Hundert Jahre englische Frauenbewegung
Am 7. Juni 1866 wurde in England die erste ,FrzKze«rec7>i.S7>eiiizo«

vom Nationalökonomen und Philosophen Siwari MzW im Unterhaus
vorgelegt, unterzeichnet von 1446 Frauen, darunter berühmten wie z.B.
Florence Nightingale.

1869 publizierte John Stuart Mill eine Abhandlung über die Frauen-
frage: 7'fee S«7/eüifzon o/ JTowze« (Die Unterjochung der Frauen). Darin
führte er u.a. aus: „Das Prinzip, welches die in der Gesellschaft beste-
henden Beziehungen zwischen den beiden Geschlechtern regelt — die
rechtliche Unterjochung des einen Geschlechtes unter das andere — ist
in sich falsch und jetzt eines der Haupthindernisse für den menschlichen
Fortschritt. Es sollte ersetzt werden durch ein Prinzip der vollständigen
Gleichheit, welche keine Macht und kein Vorrecht auf der einen Seite
und keine Rechtsunfähigkeit auf der andern zulässt".

Die /7wn7er£/ö7>r/ezer zfer ewg/ävcAen wurde im
Mai mit einer gut besuchten Pressekonferenz und einem Festbankett er-
öffnet, am 7. Juni folgte eine Ausstellung in der „Fawcett-LibraryU
Diese Bibliothek (Women's Service Library, Fawcett House, 27, Wilfred
Street, Westminster, London S.W. 1) enthält eine kostbare, in der Welt
einzig dastehende Sammlung von Dokumenten über das Leben, die Ar-
beit, die rechtliche und soziale Stellung der Frau; das Material wird
fortlaufend ergänzt. Für den Herbst ist eine Konferenz der Frauenor-
ganisationen geplant; sie soll eine Ueberprüfung der Stellung und der
Rolle der Frau von heute bringen.

Die englische Frauenbewegung hatte sehr früh Erfolge zu verzeich-
nen. Schon 1869 erhielten alle unverheirateten weiblichen Haushaltvor-
stände das Gemeindestimmrecht. Ein Erziehungsgesetz von 1870 gab
ihnen das passive und aktive Wahlrecht in Schulangelegenheiten. Ende
des 19. Jh. wurde die NATIONAL UNION OF WOMEN'S SUFFRAGE
SOCIETES gegründet. Fzwceif geb. Garrett (1847—1929) war
deren erste Präsidentin von 1897—1918. Nach ihr wurde der gemässigte
Flügel der englischen Frauenbewegung — die FAWCETT SOCIETY —
genannt, der sich für ein Vorgehen auf verfassungsmässigem Boden ein-
setzte.

Welche Methode — die auf legalem Boden stehende oder die mili-
tante — schliesslich zum Ziele, zur Erreichung der politischen Rechte
führte, kann nachträglich kaum festgestellt werden. Eines ist sicher:
auch wir in der Schweiz verdanken manche Verbesserung der Stellung
der Frau den auch heute noch wachsamen eng/AcÄew Szz//rageMe» éehZer

RzcTziwngen.
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